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Erwägungen
E. 1
AnwG ZH (Anmassung der Berufsbezeichnung) schuldig gesprochen und mit einer Busse in Höhe von Fr. 3'500.– bestraft. Der Beschuldigte erhob hiergegen mit Eingabe vom 26. Juni 2022 fristgerecht Einsprache (Urk. 10). Das Statthalter- amt überwies das Verfahren in der Folge am 18. August 2022 an die Vorinstanz (Urk. 17). Die Vorinstanz ordnete nach Eingang der Akten mit Verfügung vom 16. September 2022 die Durchführung eines schriftlichen Verfahrens an und setz- te dem Beschuldigten eine Frist, um seine Einsprache schriftlich zu begründen (Urk. 21). Diese Frist wurde in der Folge mit Verfügung vom 11. November 2022 – nachdem dem Beschuldigten Akteneinsicht gewährt werden konnte – erneut an- gesetzt (Urk. 25), woraufhin der Beschuldigte zur Begründung seiner Einsprache auf bereits in der Untersuchung eingereichte Eingaben verwies (Urk. 27). Die Vorinstanz fällte am 19. Dezember 2022 ein Urteil und eröffnete dieses direkt mit schriftlicher Begründung. Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten der Verlet- zung des Anwaltsmonopols schuldig, fällte betreffend den Vorwurf der Anmas- sung der Berufsbezeichnung indessen einen Freispruch (Urk. 30). Am 22. De- zember 2022 – und damit nach Erlass des vorinstanzlichen Urteils – ging bei der Vorinstanz eine ergänzende Eingabe des Beschuldigten ein, mit welcher er seine Einsprachebegründung ergänzen wollte (Urk. 31).
E. 2
Das Statthalteramt meldete mit Eingabe vom 18. Januar 2023 fristgerecht Berufung an (Urk. 32) und reichte dem Obergericht zudem mit Eingabe vom 27. Januar 2023 eine Berufungserklärung ein (Urk. 37). Der Beschuldigte meldete die Berufung zwar nicht bei der Vorinstanz an, reichte dem Obergericht indessen mit Eingabe vom 29. Januar 2023 eine Berufungserklärung ein (Urk. 38). Eine Berufungsanmeldung war vorliegend aber auch nicht zwingend notwendig, da das vorinstanzliche Urteil direkt in begründeter Form zugestellt worden war
- 3 - (vgl. BGE 138 IV 157 E. 2.2). Auch die Berufung des Beschuldigten erfolgte damit frist- und formgerecht.
E. 3
Aufl. 2017, Rz. 1576). Das erstinstanzliche Verfahren weist nach dem Gesagten einen wesentlichen Mangel im Sinne von Art. 409 Abs. 1 StPO auf.
E. 3.1
Gemäss Art. 357 Abs. 2 StPO richtet sich das Übertretungsstrafverfahren sinngemäss nach den Vorschriften über das Strafbefehlsverfahren. Art. 357
- 4 - Abs. 2 StPO verweist mithin auf die Art. 352 ff. StPO. In Art. 356 StPO wird das Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht geregelt. Hat das Statthalteramt sich dazu entschlossen, am Strafbefehl festzuhalten, überweist es die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift (Art. 356 Abs. 1 StPO).
E. 3.2
Art. 336 Abs. 1 StPO regelt die persönliche Teilnahme der beschuldigten Person an der Hauptverhandlung. Diese ist im Strafprozess von zentraler Bedeutung und für den Beschuldigten sowohl als Recht als auch als Pflicht aus- gestaltet. Hat ein Verfahren Verbrechen oder Vergehen zum Gegenstand, besteht nach Art. 336 Abs. 1 lit. a StPO ein Teilnahmezwang der beschuldigten Person. Sind ausschliesslich Übertretungen zu beurteilen, ist die persönliche Teilnahme der beschuldigten Person gemäss Art. 336 Abs. 1 lit. b StPO nicht erforderlich, ausser die Verfahrensleitung ordnet ihre persönliche Teilnahme an.
E. 3.3
Zur Möglichkeit, das erstinstanzliche Gerichtsverfahren schriftlich durchzu- führen, äussert sich Art. 336 Abs. 1 StPO nicht. Vielmehr hat auch dann eine Hauptverhandlung stattzufinden, wenn eine beschuldigte Person mit Teilnahme- pflicht auf ihr Gesuch hin aus wichtigen Gründen vom persönlichen Erscheinen dispensiert wird oder die Teilnahme der beschuldigten Person in einem Über- tretungsstrafverfahren nicht erforderlich ist (vgl. BSK StPO-WYDER, Art. 336 StPO N 19).
E. 3.4
Die gesetzliche Grundlage zur Durchführung eines schriftlichen Verfahrens findet sich in Art. 356 Abs. 6 StPO. Darin ist abschliessend geregelt, dass das erstinstanzliche Gericht in einem schriftlichen Verfahren entscheiden kann, wenn sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen bezieht. Ansonsten ist das Verfahren mündlich (Art. 2 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 66 StPO) und die Hauptverhandlung öffentlich (Art. 69 Abs. 1 StPO).
E. 3.5
Da der Beschuldigte in der Untersuchung und im erstinstanzlichen Verfahren – sinngemäss – einen vollumfänglichen Freispruch beantragt hat, bestand vorliegend kein Raum für die Durchführung eines schriftlichen Verfahrens.
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E. 3.6
Gestützt auf Art. 409 Abs. 1 StPO hebt das Berufungsgericht das angefochtene Urteil auf und weist es an die Vorinstanz zurück, wenn das erst- instanzliche Verfahren wesentliche Mängel aufweist, die im Berufungsverfahren nicht geheilt werden können. Dabei geht es um Fälle, in denen grundlegende Ver- fahrensregeln verletzt wurden. Dies ist unter anderem der Fall, wenn keine ord- nungsgemässe Hauptverhandlung durchgeführt wurde (vgl. Urteil 6B_1010/2021 des Bundesgerichts vom 10. Januar 2022 [BGE 148 IV 155] E. 1.4.1 und 3 mit Hinweisen; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
E. 4
Das Urteil der Vorinstanz ist folglich aufzuheben und die Sache zur Durch- führung einer mündlichen Hauptverhandlung und zur Fällung eines neuen Ent- scheids an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Berufungsverfahren (SU230011) ist damit als erledigt abzuschreiben. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




